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Elektronische Rechnungen — Praxistipps

Erlaubte Ubermittlungsformen

Mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 wurden mit Wirkung ab dem 1.7.2011 elektronische
Rechnungen den Papierrechnungen gleichgestellt (§ 14 Abs. 1 des Umsatzsteuergesetzes). Ein
elektronischer Rechnungsversand im B2C-Bereich ist moéglich

Bdurch E-Mail (Versand als schlichter E-Mail-Anhang ohne Signatur ausreichend),

Bals PDF oder als Textdatei (E-Mail-Anhang oder auch zum Download),

Bais Computer-Fax oder Uber Fax-Server (Ubermittlung von Standard-Fax/Computer-Fax/Fax-
Server zu Standard-Fax gilt als Papierrechnung),

Bdurch Datentrageraustausch oder

Bittels EDI-Verfahren und qualifizierter elektronischer Signatur (wie bisher weiterhin mog-
lich).

Flr elektronische Rechnungen gilt analog den Regelungen flr Rechnungen, dass

1. die Echtheit der Herkunft der Rechnung,
2. die Unversehrtheit ihres Inhalts und
3. ihre Lesbarkeit

gewihrleistet sein mussen (§ 14 Abs. 1 UStG).

Eine elektronische Rechnungsfakturierung gegenlber privaten Leistungsempfangern erfor-
dert die Zustimmung der privaten Rechnungsempfanger.

Archivierung von an private Empfanger
ubermittelten elektronischen Rechnungen

Empfangene und gesendete elektronische Rechnungen missen im Originalzustand vor Verar-
beitung oder Umwandlung archiviert werden. Ein Ausdruck in Papierform zur Aufbewahrung
ist nicht ausreichend (vgl. hierzu auch Infoliste zu ,,Grunds&tze zur ordnungsmaBigen Fih-
rung und Aufbewahrung von Blchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form
sowie zum Datenzugriff“ GoBD).

Stand: 1. Januar 2026

Trotz sorgfaltiger Datenzusammenstellung kénnen wir keine Gewéhr fir die Vollstandigkeit
und Richtigkeit der dargestellten Informationen Ubernehmen. Bei weiteren Fragen stehen wir
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Ihnen im Rahmen unserer Berufsberechtigung jederzeit gerne fir eine persdnliche Beratung
zur Verflgung.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese
Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf lhrem
Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum
gewilnschten Bereich auf unserer Homepage.




	Elektronische Rechnungen – Praxistipps
	Erlaubte Übermittlungsformen
	Archivierung von an private Empfänger übermittelten elektronischen Rechnungen


